
II- 30! f der Beilagen zu den· stenographiSch~n Protokollen 

Präs. : ~ 4. Dez. 1913 _ ... _ .. _----.. -"'---

der Abg.Dr.Ermacora, Dr.Blenk 

und Genossen 

XIII. C;esetzgebungsperiode 
des NationalrateS' 

an den Bundesminister für vlissenschaft und Forschung 

betreffend den Schutz vor Mißbrauch der EDV im Inskriptionsverfahren 

Die Frau Bundesminister für Wissenschaft und Forschung hat 

w"eder im Budgetausschuß noch in der 89. Si tzung des National­

rates die Frage beantwortet, wie der Studierende vor allfälligen 

Hißbräuchen geschützt 'ferden kann, die durch die l~oDurchführungs­

verordnung zum aHSTG allenfalls entstehen könnten. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für \'lissenschaft und Forschung folgende 

o 

An f'r ag e g 

:. 1'1elche Vorkehrungen außer der An'fendung des Amtsgeheimnisses 

(Art. 2o, B.9VG) sind vorgesehen, um die Privatsphäre des 

Studierenden zu schützen, die allenfalls durch eine unkontrol1ierte 

Handhabung der 4.DurchfUhrungsverordnung zum aHSTG gerUhrdet 

sein könnte? .I I 
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